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Betrieblich – organisatorische Struktur 

1. Einrichtung / Praxis 
Leiter der Einrichtung*  

 

ggf. Name der Einrichtung/ 
Praxis 

 

 

Anschrift  

 

 

Betriebsform  ☐   Einzelpraxis 

 ☐   Gemeinschaftspraxis 

 ☐   Praxisgemeinschaft 

 ☐   Medizinisches Versorgungszentrum 

Jahr der Inbetriebnahme/ 
Übernahme 

 

Tel.  

Fax  

E-Mail für Rückfragen zur 
Checkliste 

 

Homepage  

 

2. Begehungen (falls erfolgt) 

Letzte Begehung durch  
das Gesundheitsamt am: 

 

Letzte Begehung durch  
die Bezirksregierung / die Zahnärztekammer 
am: 

 

ZAEK-NR
Hinweis
Hier sind Vorname und Name des Praxisbetreibers einzutragen.



Leitung der Einrichtung 

gemäß § 2 Nr.15a IfSG: 

a) die natürliche Person oder die natürlichen Personen, die im Verantwortungsbereich einer Einrichtung durch diese mit den Aufgaben nach diesem Gesetz betraut ist oder sind,

b) sofern eine Aufgabenübertragung nach Buchstabe a nicht erfolgt ist, die natürliche Person oder die natürlichen Personen, die für die Geschäftsführung zuständig ist oder sind, oder

c) sofern die Einrichtung von einer einzelnen natürlichen Person betrieben wird, diese selbst.





 

 

Seite 3 von 22 

 

 

 

Qualifikation Personalnummer 

     

Auszubildende/r ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Brandschutzhelfer/in* ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Dentaltechniker/in ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Ersthelfer/in* ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Fachkraft für die 
Aufbereitung 
zahnmedizinischer 
Instrumente* 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Hygienebeauftrage/r* ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Praxisinhaber/in 
Praxisleitung 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Praxismanager/in ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Prophylaxeassistent/in ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

QM-Beauftragte/r ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Reinigungskraft ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Strahlenschutzbeauftragte/r ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Sterilgutassistent/in* ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Verwaltungskraft ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Zahnärztin / Zahnarzt 
 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Zahnarzthelfer/in 
(Ausbildungsbeginn vor 

2001) 
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Zahnmedizinische 
Fachangestellte/r 
(Ausbildungsbeginn nach 
2001) 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 
 

Qualifikationen, sowie ggf. weitere Aufgabengebiete an.
Bitte tragen Sie die Personalnummer* der Beschäftigten ein und kreuzen deren 

 Beschäftigte3.

Stand: 24.02.2025

ZAEK-NR
Hinweis
Personalnummer 

Aus Gründen des Datenschutzes sollen hier nicht die Namen der Mitarbeitenden, sondern eine verschlüsselte Form eingetragen werden, dies kann z.B. durch die Personalnummer, analog zur Gehaltsabrechnung der Mitarbeitenden erfolgen. 



ZAEK-NR
Hinweis
Brandschutzhelfer/in

Gemäß § 10 ArbSchG ist es erforderlich, Brandschutzhelfer zu benennen. Weitere Informationen können nachgelesen werden unter https://publikationen.dguv.de/widgets/pdf/download/article/2848

ZAEK-NR
Hinweis
Ersthelfer/in

Informationen zu Ersthelfern finden Sie unter* https://www.zahnaerztekammernordrhein.de/zahnaerzte/praxisfuehrung-und-hygiene/erste-hilfe-notfallkoffer/erste-hilfe-notfallkoffer/?sub=1 

Eine Dokumentationsvorlage (D20), in der Sie die Ersthelfer, sowie  die Ansprechpartner im Notfall eintragen können finden Sie unter*  https://www.zahnaerztekammernordrhein.de/bereich/zahnaerzte/praxisfuehrung-und-hygiene/hygiene/hygiene-dokumente-vorlagen/ 

*geschlossener Bereich, es ist notwendig, dass Sie sich im Portal der ZÄK  angemeldet haben.



ZAEK-NR
Hinweis
Fachkräfte für die Aufbereitung zahnärztlicher Instrumente 

Hier sollen die Mitarbeiter/innen angegeben werden, die den Kurs der Zahnärztekammer Nordrhein Lehrgang zur Erlangung der Sachkenntnisse zur Aufbereitung und Instandhaltung von Medizinprodukten  „Fachkraft zur Aufbereitung zahnmedizinischer Instrumente" erfolgreich absolviert haben.

Bei dem Lehrgang handelt es sich um einen Sachkundelehrgang für Mitarbeiter/innen ohne medizinische Ausbildung. Weitere Informationen zu dem Lehrgang finden Sie unter dem Suchbegriff: Lehrgang zur Erlangung der Sachkenntnisse unter www.khi-direkt.de.



ZAEK-NR
Hinweis
Hygienebeauftragte/r

Gemäß § 1 Absatz 2 HygMedVO ist es erforderlich Hygienebeauftragte zu benennen. Hierfür kann die Dokumentenvorlage D19 genutzt werden. Sie finden die Dokumentvorlage, ebenso wie weitere Informationen zu Hygienebeauftragten (Spezielle Informationen  I07) unter* https://www.zahnaerztekammernordrhein.de/bereich/zahnaerzte/praxisfuehrung-und-hygiene/hygiene/hygiene-dokumente-vorlagen/ 

*geschlossener Bereich, es ist notwendig, dass Sie sich im Portal der ZÄK  angemeldet haben.



ZAEK-NR
Hinweis
Sterilgutassistent/in 

Erfolgreiche Absolventen/innen des Fachkunde Lehrgangs gemäß Curriculum der DGSV.
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Qualifikation Personalnummer 

     

Auszubildende/r ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Brandschutzhelfer/in* ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Dentaltechniker/in ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Ersthelfer/in* ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Fachkraft für die 
Aufbereitung 
zahnmedizinischer 
Instrumente* 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Hygienebeauftrage/r* ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Praxismanager/in ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Prophylaxeassistent/in ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

QM-Beauftragte/r ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Reinigungskraft ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Sterilgutassistent/in* ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Verwaltungskraft ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Zahnärztin / Zahnarzt 
 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Zahnarzthelfer/in 
(Ausbildungsbeginn vor 

2001) 
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Zahnmedizinische 
Fachangestellte/r 
(Ausbildungsbeginn nach 
2001) 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Sonstige Tätigkeit: 
 
 
 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Sollten die Zeilen auf den Seiten 3 und 4 nicht ausreichen, um alle Mitarbeiter/innen einzutragen, bitten wir 
Sie die entsprechende Seite doppelt auszudrucken bzw.- bei Ausfüllen des Vordrucks in der papierlosen 
Variante - kopieren Sie diese Seite entsprechend oft und fügen diese der Datei an. 

Praxisleitung
Praxisinhaber/in 

ZAEK-NR
Hinweis
Brandschutzhelfer/in

Gemäß § 10 ArbSchG ist es erforderlich, Brandschutzhelfer zu benennen. Weitere Informationen können nachgelesen werden unter https://publikationen.dguv.de/widgets/pdf/download/article/2848

ZAEK-NR
Hinweis
Ersthelfer/in

Informationen zu Ersthelfern finden Sie unter* https://www.zahnaerztekammernordrhein.de/zahnaerzte/praxisfuehrung-und-hygiene/erste-hilfe-notfallkoffer/erste-hilfe-notfallkoffer/?sub=1 

Eine Dokumentationsvorlage (D20), in der Sie die Ersthelfer, sowie  die Ansprechpartner im Notfall eintragen können finden Sie unter*  https://www.zahnaerztekammernordrhein.de/bereich/zahnaerzte/praxisfuehrung-und-hygiene/hygiene/hygiene-dokumente-vorlagen/ 

*geschlossener Bereich, es ist notwendig, dass Sie sich im Portal der ZÄK  angemeldet haben.



ZAEK-NR
Hinweis
Fachkräfte für die Aufbereitung zahnärztlicher Instrumente 

Hier sollen die Mitarbeiter/innen angegeben werden, die den Kurs der Zahnärztekammer Nordrhein Lehrgang zur Erlangung der Sachkenntnisse zur Aufbereitung und Instandhaltung von Medizinprodukten  „Fachkraft zur Aufbereitung zahnmedizinischer Instrumente" erfolgreich absolviert haben.

Bei dem Lehrgang handelt es sich um einen Sachkundelehrgang für Mitarbeiter/innen ohne medizinische Ausbildung. Weitere Informationen zu dem Lehrgang finden Sie unter dem Suchbegriff: Lehrgang zur Erlangung der Sachkenntnisse unter www.khi-direkt.de.



ZAEK-NR
Hinweis
Hygienebeauftragte/r

Gemäß § 1 Absatz 2 HygMedVO ist es erforderlich Hygienebeauftragte zu benennen. Hierfür kann die Dokumentenvorlage D19 genutzt werden. Sie finden die Dokumentvorlage, ebenso wie weitere Informationen zu Hygienebeauftragten (Spezielle Informationen  I07) unter* https://www.zahnaerztekammernordrhein.de/bereich/zahnaerzte/praxisfuehrung-und-hygiene/hygiene/hygiene-dokumente-vorlagen/ 

*geschlossener Bereich, es ist notwendig, dass Sie sich im Portal der ZÄK  angemeldet haben.



ZAEK-NR
Hinweis
Sterilgutassistent/in 

Erfolgreiche Absolventen/innen des Fachkunde Lehrgangs gemäß Curriculum der DGSV.
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4. Hygienemanagement 
Hygienebeauftragte* Datum der letzten externen 

Fortbildungsveranstaltung zum Thema 
Hygiene: 

(Bitte für alle Hygienebeauftragten 
ausfüllen.) 

 

 

 

Zusätzliche externe Hygieneberatung 

Name und Anschrift 

 

 

 

        Qualifikation: 

   ☐  Hygienefachkraft 

   ☐  Hygieneberatungsgesellschaft 

   ☐  Industrievertreter 

   ☐  Krankenhaushygieniker 

   ☐  Sonstige (Qualifikation bitte 

        eintragen) 

 

 

 
 

Betriebsärztliche / arbeitsmedizinische 
Betreuung vorhanden? 

wenn ja, Name und Anschrift 

 ja   ☐                   nein   ☐ 

 

 

 

 

 

 

5.1 Betriebsärztliche Betreuung*
5. Personalschutz

ZAEK-NR
Hinweis
Hygienebeauftragte/r

Gemäß § 1 Absatz 2 HygMedVO ist es erforderlich Hygienebeauftragte zu benennen. Hierfür kann die Dokumentenvorlage D19 genutzt werden. Sie finden die Dokumentvorlage, ebenso wie weitere Informationen zu Hygienebeauftragten (Spezielle Informationen  I07), deren Aufgaben und Fortbildungsmaßnahmen unter https://www.zahnaerztekammernordrhein.de/bereich/zahnaerzte/praxisfuehrung-und-hygiene/hygiene/hygiene-dokumente-vorlagen/

*geschlossener Bereich, es ist notwendig, dass Sie sich im Portal der ZÄK  angemeldet haben

ZAEK-NR
Hinweis
Betriebsärztliche Betreuung

Gemäß § 3 Der DGUV Vorschrift 2 ist die arbeitsmedizinische Fachkunde wie folgt nachzuweisen: 

Der Unternehmer kann die erforderliche arbeitsmedizinische Fachkunde als gegeben ansehen, bei Ärzten die nachweisen, dass sie berechtigt sind, 

1. Die Gebietsbezeichnung „Arbeitsmedizin“ 

oder

2. Die Zusatzbezeichnung „Betriebsmedizin

zu führen. 



Tätigkeitsbeschränkungen z.B. bei HIV-, HBV- oder HCV-positivem Personal können in der Empfehlung der Deutschen Vereinigung zur Bekämpfung der Viruskrankheiten (DVV) e.V. und der Gesellschaft für Virologie (GfV) e.V. „Prävention der nosokomialen Übertragung von humanem Immunschwächevirus (HIV) durch HIV-positive Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Gesundheitswesen“ nachgelesen werden. Die Empfehlung kann unter https://edoc.rki.de/handle/176904/1471 gefunden werden.

Eine Dokumentationsvorlage (D20) für die Übersicht der Notfallnummern, sowie Ansprechpartner im Notfall finden Sie unter*

https://www.zahnaerztekammernordrhein.de/bereich/zahnaerzte/praxisfuehrung-und-hygiene/hygiene/hygiene-dokumente-vorlagen/

*geschlossener Bereich, es ist notwendig, dass Sie sich im Portal der ZÄK  angemeldet haben.
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Ist bekannt, wann Tätigkeitsbeschränkungen 
z.B. bei HIV-, HBV- oder HCV-positiven 
Personal erforderlich sind?* 

 ja   ☐                   nein   ☐ 

Ist dem Personal bekannt, an wen es sich im 
Falle einer Nadelstichverletzung und der 
Frage einer unverzüglichen 
Indikationsüberprüfung zu einer 
postexpositionellen Prophylaxe wenden 
kann?        
 
 

Welche Klinik in Ihrer Nähe, hält eine HIV-
Postexpositionsprophylaxe vor? 

 ja   ☐                   nein   ☐ 

 

 

 

 

 

 

 

5.2 Schutzimpfungen* 

Sind dem Betreiber/ Inhaber der Einrichtung/ 
der Praxis die Rechte und Pflichten nach         
§ 23 a i.V.m. § 23 Abs. 3 IfSG bekannt?* 

 ja   ☐                   nein   ☐    

 

Besteht bei allen Mitarbeitern folgende(r) Immunität / Impfschutz? 

Masern  ja   ☐                   nein   ☐     

Mumps  ja   ☐                   nein   ☐     

Röteln  ja   ☐                   nein   ☐     

Varizellen (Windpocken)  ja   ☐                   nein   ☐     

Hepatitis B  ja   ☐                   nein   ☐     

 

Empfiehlt der Betriebsarzt folgende Schutzimpfungen? 

Covid-19  ja   ☐                   nein   ☐     

Influenza (Virusgrippe)  ja   ☐                   nein   ☐     

Pertussis (Keuchhusten)  ja   ☐                   nein   ☐     

Diphtherie  ja   ☐                   nein   ☐     

Tetanus  ja   ☐                   nein   ☐     

 

ZAEK-NR
Hinweis
Schutzimpfungen

Bitte beachten Sie § 23a Infektionsschutzgesetz (IfSG) Personenbezogene Daten über den Impf- und Serostatus von Beschäftigten: „Soweit es zur Erfüllung von Verpflichtungen aus § 23 Absatz 3 in Bezug auf übertragbare Krankheiten erforderlich ist, darf der Arbeitgeber personenbezogene Daten eines Beschäftigten über dessen Impf- und Serostatus verarbeiten, um über die Begründung eines Beschäftigungsverhältnisses oder über die Art und Weise einer Beschäftigung zu entscheiden…Die Bestimmungen des allgemeinen Datenschutzrechts bleiben unberührt.“



Zum Patientenschutz erforderliche Impfungen 

Der Schutz gegen Masern muss gemäß § 20 Abs. 8, IfSG nachgewiesen werden. Für Personen, die vor 31.12.1970 geboren sind, ist für die Masernimpfung kein separater Nachweis erforderlich (der Durchseuchungsgrad beträgt 95% bei vor 1970 geboren Personen). 



Gemäß Kapitel 4.2 und 4.3 AMR 6.5 gehört das Angebot zur Hepatitis B Impfung zur Pflichtvorsorge im Zuge der arbeitsmedizinischen Vorsorge. 



Zum Patientenschutz erforderlich ist außerdem eine Impfung gegen Mumps, Röteln und Varizellen nach Risikobewertung. Dies betrifft vor allem Mitarbeitende, die beispielsweise bei der Behandlung von schwangeren Patientinnen mitarbeiten.



Des Weiteren wird zum Patientenschutz eine Impfung gegen Pertussis, Influenza und Covid-19 empfohlen.



Zum Eigenschutz der Mitarbeitenden wird eine Impfung gegen Tetanus und Diphtherie empfohlen.



Weitere Informationen hierzu finden Sie in der KRINKO-Empfehlung „Impfungen von Personal in medizinischen Einrichtungen in Deutschland: Empfehlung zur Umsetzung der gesetzlichen Regelung in § 23a Infektionsschutzgesetz“ sowie in der KRINKO-Mitteilung zur Ergänzung dieser Empfehlung in Bezug auf die COVID-19-Impfung (2023). Die KRINKO-Empfehlung kann unter folgendem Link heruntergeladen werden:

https://www.rki.de/DE/Content/Infekt/Krankenhaushygiene/Kommission/Downloads/ImpfungenVonPersonalInMedizin_Article_2021.pdf?__blob=publicationFile 

Die Ergänzung der Empfehlung ist unter folgendem Link zu finden: 

https://www.rki.de/DE/Content/Infekt/EpidBull/Archiv/2023/Ausgaben/06_23.pdf?__blob=publicationFile 
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5.3 Arbeitskleidung 

Wird in der Einrichtung/ der Praxis an Stelle von 
Freizeitkleidung Arbeitskleidung getragen? 

 ja   ☐                   nein   ☐     

Wird die Arbeitskleidung getrennt von 
Freizeitkleidung aufbewahrt? 

 ja   ☐                   nein   ☐     

 

Sind im Hygieneplan Festlegungen zum Tragen von persönlicher 
Schutzausrüstung (PSA) getroffen worden? 

Mund-Nasenschutz  ja   ☐                   nein   ☐     

Atemschutzmasken zum Schutz vor aerogen 
übertragbaren Infektionserregern (FFP2–Maske) 

 ja   ☐                   nein   ☐     

Schutzbrillen  ja   ☐                   nein   ☐     

unsterile Schutzhandschuhe  ja   ☐                   nein   ☐     

sterile Schutzhandschuhe  ja   ☐                   nein   ☐     

doppelte Schutzhandschuhe 
(2 übereinander gezogene Handschuhe)*             

 ja   ☐                   nein   ☐     

desinfektionsmittelbeständige, langstulpige  
Schutzhandschuhe 

 ja   ☐                   nein   ☐     

Langärmelige, flüssigkeitsabweisende Kittel*  ja   ☐                   nein   ☐     

sterile Kittel  ja   ☐                   nein   ☐     

Kopfhauben*  ja   ☐                   nein   ☐     

 

6. Eingriffsspektrum 
 ☐    es werden keine operativen Eingriffe durchgeführt, die zahnärztlichen Leistungen 

beziehen sich ausschließlich auf: 

  ☐    Kieferorthopädie 

  ☐    konservierende Therapie 

  ☐    prothetische Therapie 

 

 ☐    es werden Eingriffe durchgeführt / einfaches chirurgisches Spektrum 

 

 

ZAEK-NR
Hinweis
Doppelte Schutzhandschuhe (2 übereinander gezogene Handschuhe)

Bei chirurgischen Eingriffen mit erhöhtem Perforationsrisiko und/oder chirurgischen Eingriffen an Patienten mit erhöhtem Infektionsrisiko wird das Tragen von zwei Paar übereinander gezogenen OP-Handschuhen (sog. double gloving) möglichst mit Indikatorsystem empfohlen („Händehygiene in Einrichtungen des Gesundheitswesens“ Empfehlung der Kommission für Krankenhaushygiene und Infektionsprävention (KRINKO) beim Robert Koch-Institut (RKI) 2016).

HIV-positive Mitarbeiter im Gesundheitswesen sollten grundsätzlich bei invasiven Maßnahmen doppelte Handschuhe tragen (Empfehlungen der Deutschen Vereinigung zur Bekämpfung der Viruskrankheiten (DVV) e.V. und der Gesellschaft für Virologie (GfV) e.V. „Prävention der nosokomialen Übertragung von humanem Immunschwächevirus (HIV) durch HIV-positive Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Gesundheitswesen“).

ZAEK-NR
Hinweis
Langärmelige, flüssigkeitsabweisende Kittel

Bei möglicher Durchnässung der Kleidung ist vom Arbeitgeber gestellte flüssigkeitsdichte Schutzkleidung zu tragen. (TRBA250 4.2.7 Schutzkleidung Abs. (2))



ZAEK-NR
Hinweis
Kopfhauben

Kopfhauben dienen dazu, dass während des Eingriffs keine Haare in aseptische Bereiche gelangen können.
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  ☐    Einfache Extraktionen 

  ☐    Vorwiegend geschlossene Parodontal-Therapie 

  ☐    Kleine intraorale Inzisionen   

 

☐   es werden Eingriffe durchgeführt / erweitertes chirurgisches Spektrum 

  ☐    Osteotomien 

  ☐    Implantationen  

  ☐    Sinuslifts 

  ☐    Größere Knochenaugmentationen 

  ☐    Offene Parodontal-Therapien 

  ☐    Extraorale Inzisionen 

  ☐    Kiefer-Traumatologie / orthognathe Chirurgie 

  ☐    Erweiterte Extraktionen 

     

☐   es werden plastisch-ästhetische und sonstige nicht zahnärztliche Eingriffe / 

Operationen durchgeführt* 

  ☐    Plastisch-ästhetische Operationen 

  ☐    Gesichts-Traumatologie 

  ☐    Operationen außerhalb des Kopfbereichs 

     

7. Kleidung und Abdeckung bei zahnärztlich - chirurgischen Behandlungen 
 Eingriffe ohne 

speicheldichten 
Wundverschluss 

Eingriffe mit 
speicheldichtem 
Wundverschluss 

Unsterile Handschuhe  ja   ☐                   nein   ☐      ja   ☐                   nein   ☐     

Sterile Handschuhe  ja   ☐                   nein   ☐      ja   ☐                   nein   ☐     

Unsterile Schutzkittel  ja   ☐                   nein   ☐      ja   ☐                   nein   ☐     

Sterile Schutzkittel  ja   ☐                   nein   ☐      ja   ☐                   nein   ☐     

Sterile Abdeckung  ja   ☐                   nein   ☐      ja   ☐                   nein   ☐     

Mund-/Nasenschutz  ja   ☐                   nein   ☐      ja   ☐                   nein   ☐     

Schutzbrille  ja   ☐                   nein   ☐      ja   ☐                   nein   ☐     

Kopfhaube*  ja   ☐                   nein   ☐      ja   ☐                   nein   ☐     

 

8. Sedierung / Narkose 
Lachgassedierung 

 

Wenn ja,  

wie wird die Raumluftkontamination* 
vermieden? 

 ja   ☐                   nein   ☐     

 

 

 

ZAEK-NR
Hinweis
Nicht zahnärztliche Eingriffe / Operationen

Dieser Punkt betrifft nur MKG-Praxen (ärztliche Approbation erforderlich). 



ZAEK-NR
Hinweis
Kopfhauben

Kopfhauben dienen dazu, dass während des Eingriffs keine Haare in aseptische Bereiche gelangen können.

ZAEK-NR
Hinweis
Raumluftkontamination

Die Kontamination der Raumluft durch Lachgas oder Narkosegase muss möglichst geringgehalten werden. Dies kann beispielsweise durch eine Nasenmaske mit Zusatzabsaugung und durch eine raumlufttechnische (RLT) Anlage mit Frischluftzufuhr erreicht werden.
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Inhalationsnarkosen 

Wenn ja,  

wie wird die Raumluftkontamination* 
vermieden? 

intravenöse Narkosen 

 

Name, Anschrift der/s Anästhesistin 
/Anästhesisten 

 ja   ☐                   nein   ☐     

 

 ja   ☐                   nein   ☐    

 

 

 

 

Innerbetriebliche Verfahrensweisen zur Infektionshygiene 

9. Hygieneplan 
Hygieneplan vorhanden 

 
 
In schriftlicher Form 
 

In elektronischer Form 
 

Datum der letzten Aktualisierung 

 ja   ☐                   nein   ☐ 

 wenn ja, 

 ja   ☐                   nein   ☐     

 ja   ☐                   nein   ☐     

 

Wann wird der gesamte Hygieneplan 
auf Aktualität überprüft? 
 

 Anlassbezogen             ☐ 

 Jährlich                         ☐ 

Dokumentierte Einweisung neuer 
Mitarbeiterinnen / Mitarbeiter bei 
Einstellung 

 ja   ☐                   nein   ☐    

 

Dokumentierte Schulungen der 
Mitarbeiter/innen in Folge 

wenn ja, wie häufig (z.B. jährlich) 

 ja   ☐                   nein   ☐     

 

Dokumentierte Einweisungen von 
Praktikantinnen / Praktikanten 

 ja   ☐        nein   ☐      entfällt   ☐ 

Hygieneplan auf Grundlage des 
Rahmenhygieneplans des DAHZ* und 
der Bundeszahnärztekammer erstellt? 

 ja   ☐                   nein   ☐    

Hygieneplan für die Praxis individuell 
abgestimmt?* 

 ja   ☐                   nein   ☐  

ZAEK-NR
Hinweis
Raumluftkontamination

Die Kontamination der Raumluft durch Lachgas oder Narkosegase muss möglichst geringgehalten werden. Dies kann beispielsweise durch eine Nasenmaske mit Zusatzabsaugung und durch eine raumlufttechnische (RLT) Anlage mit Frischluftzufuhr erreicht werden.



ZAEK-NR
Hinweis
DAHZ

Deutscher Arbeitskreis für Hygiene in der Zahnmedizin



ZAEK-NR
Hinweis
Hygieneplan für die Praxis individuell abgestimmt?

Der Hygieneplan muss individuell auf Ihre Praxis abgestimmt sein, und sollte die in der Praxis verwendeten Mittel und Verfahren aufzeigen. Die konkreten Herstellerangaben sollten angehangen werden. Weiterhin muss der Hygieneplan mit dem Praxisstempel und einem Datum „gültig ab“ versehen sein. 
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Wurde der Hygieneplan in 
Zusammenarbeit mit einem externen 
Berater erstellt? 

 ja   ☐                   nein   ☐   

 

10. Besondere Verhaltensmaßnahmen zur Infektionsprävention 
Wie wird bei jedem Patienten eine Anamneseerhebung durchgeführt? 

 

☐   durch Fragebögen vor der ersten Behandlung / bei der Aufnahme 

☐   vor jeder Behandlung 

☐   in einem festen Zeitintervall (Bitte Intervall angeben):__________________ 

☐   eine Anamnese wird nicht durchgeführt 

 
Bei welchen Patienten mit den folgenden Krankheitserregern, Krankheitszeichen oder 
Immunstatus, werden über die Basishygiene* hinausgehende Maßnahmen ergriffen? 

 

☐   Multiresistente Erreger (MRSA, MRGN und andere multiresistente Erreger) 

☐   HBV (Hepatitis B-Virus) / HCV (Hepatitis C-Virus) 

☐   HIV (Humanes Immundefizienz-Virus) 

☐   akute fieberhafte Erkrankung des Respirationstrakts / fieberhafte                       

       exanthematische Erkrankung (z.B. Masern, Röteln, Windpocken…) 

☐   Immunsuppression* 

 

Sind hierzu Festlegungen im Hygieneplan 
getroffen?* 

 ja   ☐                   nein   ☐     

 

 

11. Antisepsis 
Orale Antisepsis bei Patienten mit 
erhöhtem Infektionsrisiko 

wenn ja, mit welchen Produkten 

 ja   ☐                   nein   ☐    

 

 

Orale Antisepsis vor Eingriffen mit  
speicheldichtem Wundverschluss* 

wenn ja, mit welchen Produkten 

 ja   ☐                   nein   ☐    

 

 

Verwendung von sterilen Lösungen bei 
umfangreichen Eingriffen und / oder 
immunsupprimierten Patienten* 
(Spülung und Instrumentenkühlung z. B. 
mit physiologischer Kochsalzlösung) 

wenn ja, mit welchen Produkten 

 ja   ☐                   nein   ☐     

 

 

 

ZAEK-NR
Hinweis
Basishygiene

Die Maßnahmen der Basishygiene gelten bei der Untersuchung und Behandlung von Patienten, unabhängig von etwaig bekannten Vorerkrankungen. 



Zur Basishygiene zählen insbesondere folgende Bereiche:

- Händehygiene

- Tragen persönlicher Schutzausrüstung

- Aufbereitung von Medizinprodukten

- Reinigung und Desinfektion von Flächen und Einrichtungsgegenständen 

- Umgang mit Praxiswäsche 

- Abfälle und Entsorgung



Weitere Informationen zur Basishygiene sind zu finden unter https://www.rki.de/DE/Content/Infekt/Krankenhaushygiene/Kommission/Basishygiene.html sowie im Hygieneleitfaden des Deutschen Arbeitskreises für Hygiene in der Zahnmedizin zu finden unter https://dahz.org/hygieneleitfaden. 



ZAEK-NR
Hinweis
Sind hierzu Festlegungen im Hygieneplan getroffen?

Bitte beachten Sie unsere Arbeitsanweisungen AA24  AA26 unter*

https://www.zahnaerztekammernordrhein.de/bereich/zahnaerzte/praxisfuehrung-und-hygiene/hygiene/hygiene-dokumente-vorlagen/.0

*geschlossener Bereich, es ist notwendig, dass Sie sich im Portal der ZÄK  angemeldet haben.



ZAEK-NR
Hinweis
Immunsuppression

Unterdrückung oder Verringerung der Immunantwort, durch angeborene Immunsuppression z.B. Mukoviszidose oder erworbene Immunsuppression z.B. durch Zystostatische Chemotherapie, Radiatio oder Corticosteroid-Behandlung. 

Durch die Unterdrückung der Abwehrkraft kann es leichter zu Infektionserkrankungen kommen. 

ZAEK-NR
Hinweis
Orale Antisepsis vor Eingriffen mit speicheldichtem Wundverschluss

Bitte beachten Sie, dass ein speicheldichter Wundverschluss die Gefahr birgt, dass Keime eingeschlossen werden.



ZAEK-NR
Hinweis
Verwendung von sterilen Lösungen bei umfangreichen Eingriffen und / oder immunsupprimierten Patienten (Spülung und Instrumentenkühlung z. B. mit physiologischer Kochsalzlösung)

Gemäß KRINKO-Empfehlung „Infektionsprävention in der Zahnheilkunde- Anforderungen an die Hygiene“ aus dem Jahr 2006: „Bei umfangreichen zahnärztlich-chirurgischen/ oralchirurgischen Eingriffen und bei allen zahnärztlichen Behandlungen bei Patienten mit erhöhtem Infektionsrisiko sind zur Kühlung sterile Lösungen zu benutzen“. 

Unter Patienten mit erhöhtem Infektionsrisiko sind in diesem Zusammenhang hochgradig immunsupprimierte Patienten zu verstehen z.B. Patienten mit einer hochgradigen Neutropenie, Patienten während einer intensiven antineoplastischen Chemotherapie, Patienten unmittelbar vor oder in den ersten 100 Tagen nach einer Stammzelltransplantation, Patienten, die hochdosiert mit Steroiden oder mit anderen Immunsuppressiva behandelt werden so wie HIV infizierte Patienten im Stadium AIDS. Naturgemäß ist diese Aufzählung unvollständig (vgl. KRINKO-Empfehlung (2021) „Anforderungen an die Infektionsprävention bei der medizinischen Versorgung von immunsupprimierten Patienten“. Die Empfehlung ist zu finden unter https://www.rki.de/DE/Content/Infekt/Krankenhaushygiene/Kommission/Downloads/Infektionspraevention_immunsupprimierte_Patienten.pdf?__blob=publicationFile
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12. Antibiotikaprophylaxe 
Erfolgt eine Antibiotikaprophylaxe nach 
eigener Indikationsstellung unabhängig 
von einer Vorerkrankung des Patienten?* 

 ja   ☐                   nein   ☐   

 

Erfolgt eine Antibiotikaprophylaxe auf 
Empfehlung des behandelnden Arztes? 

 ja   ☐                   nein   ☐     

Fragen Sie nach einem „Herzpass“ bei 
der Anamneseerhebung? 

 ja   ☐                   nein   ☐     

Bei Vorlage eines Herzpasses ist ein Konsiliargespräch nicht erforderlich. 

 

Bitte machen Sie in den folgenden Zeilen Angaben zu zahnärztlichen Eingriffen, bei denen 
in Ihrer Praxis eine Antibiotikaprophylaxe durchgeführt wird: 

Indikation Alle 

Patienten 

Risiko- 

patienten 

Primär eingesetztes 

Antibiotikum* 

Größere Knochenaugmentation 
☐     ☐  

 

Durchtrennen und Versetzen von 
Knochen 

☐     ☐  
 

Implantationen 
☐     ☐  

 

Zahnextraktionen 
☐     ☐  

 

Intraligamentäre Anästhesie 
☐     ☐  

 

Blutende Eingriffe im Bereich des 
Parodonts 

☐     ☐  
 

Endodontische Behandlungen mit 
Kontamination des periapikalen 
Bereichs 

☐     ☐  
 

Weitere Indikationen: 
☐     ☐  

 

 ☐     ☐   

Hinweis: 

Vor einer Antibiotikaprophylaxe ist ein Konsilliargespräch mit dem behandelnden Arzt bei 
beispielsweise folgenden Erkrankungen immer erforderlich: 

- suboptimale Blutzuckereinstellung bei Diabetes mellitus 

- reduzierte Immunabwehr aufgrund immunsuppressiver Therapie 

- Gelenkprothesenimplantation innerhalb der letzten 24 Monate 

ZAEK-NR
Hinweis
Erfolgt eine Antibiotikaprophylaxe nach eigener Indikationsstellung unabhängig von einer Vorerkrankung des Patienten?

Bitte beachten Sie den Hygieneleitfaden des Deutschen Arbeitskreises für Hygiene in der Zahnmedizin (DAHZ) Kapitel 4 „Mundhöhlen-Antiseptik, Antibiotikaprophylaxe und Umgang mit multiresistenten Erregern“. Der Hygieneleitfaden wird unter https://dahz.org/hygieneleitfaden zur Verfügung gestellt.



ZAEK-NR
Hinweis
Primär eingesetztes Antibiotikum?

In der Zahnmedizin ist Amoxicillin das Mittel der Wahl. Clindamycin sollte nur bei Patienten mit Penicillin-Unverträglichkeit zur Anwendung kommen.

Nur bei ca. 0,5  2 % aller Penicillin-Gaben treten Reaktionen auf, die als potenzielle Hypersensitivitätsreaktionen gewertet werden könnten. (https://www.akdae.de/fileadmin/user_upload/akdae/Arzneimitteltherapie/AVP/vorab/20210525-Penicillin-Allergie.pdf) 

Die entsprechende Dosis von Amoxicillin (mg/kg) zur reinen Prophylaxe ist dem Beipackzettel zu entnehmen, ansonsten sollte eine Rücksprache mit dem behandelnden Arzt erfolgen.
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Ein Konsiliargespräch mit dem behandelnden Arzt ist bei Patienten mit gestörtem 
Knochenstoffwechsel immer erforderlich bei beispielsweise: 

- Radiatio im Kopf-Hals-Bereich 

- Bisphosphonattherapie 

 

Ist bekannt, dass bei gestörtem 
Knochenstoffwechsel eine prolongierte 
Antibiotikagabe notwendig ist? 

 ja   ☐                   nein   ☐     

 

13. Arzneimittel 
Werden kühlpflichtige Arzneimittel 
gelagert?* 

wenn ja, 

Werden die Arzneimittel in einem von 
Lebensmitteln separiertem Kühlschrank 
gelagert? 

 

Min.-Max. Thermometer im Kühlschrank* 

Arbeitstägliche Dokumentation des 
eingehaltenen Temperaturbereichs* 

 ja   ☐                   nein   ☐     

 ja   ☐                   nein   ☐     

 ja   ☐                   nein   ☐     

 ja   ☐                   nein   ☐     

Regelmäßige Überwachung der Verfallsdaten 
aller Arzneimittel und Medizinprodukten  ja   ☐                   nein   ☐     

Vorbereitung von Spritzen* 
 

Wird die „Einstundenregelung“* eingehalten?  
 

Werden Spritzen mit Inhalt, Aufziehdatum und  

Uhrzeit beschriftet? 

  

 ja   ☐                   nein   ☐   

 ja   ☐                   nein   ☐    

Verwendung von Arzneimitteln zur 
Mehrfachentnahme  
(z.B. Lokalanästhetika, Antiseptika…) 

wenn ja, welche Produkte 

 ja   ☐                   nein   ☐    

 

 

Dokumentation des Anbruch Datums  ja   ☐                   nein   ☐     

Werden ausschließlich VAH-gelistete 
Händedesinfektionsmittel verwendet?*  ja   ☐                   nein   ☐     

Umfüllung von Händedesinfektionsmittel 

wenn ja,  

 ja   ☐                   nein   ☐     

  

ZAEK-NR
Hinweis
Werden kühlpflichtige Arzneimittel gelagert?

Hier muss unterschieden werden zwischen Arzneimitteln und Medizinprodukten. Für Arzneimittel gelten die Vorschriften des Arzneimittelgesetzes (AMG). Generell werden Arzneimittel charakterisiert durch eine pharmakologische, immunologische oder metabolische Wirkung. Im Gegensatz dazu wird die bestimmungsgemäße Hauptwirkung bei Medizinprodukten primär auf physikalischem Weg erreicht.

Im Zweifelsfall entnehmen Sie die Einstufung des Mittels als Arzneimittel oder als Medizinprodukt den Herstellerangaben.



ZAEK-NR
Hinweis
Min.-Max. Thermometer im Kühlschrank

Kühlpflichtige Arzneimittel müssen in einem Temperaturbereich von 2  8 °C aufbewahrt werden. 



ZAEK-NR
Hinweis
Arbeitstägliche Dokumentation des eingehaltenen Temperaturbereich

Eine Vorlage zur Dokumentation der Kühlschranktemperatur (Dokumentationsvorlagen  D21) ist zu finden unter:* https://www.zahnaerztekammernordrhein.de/bereich/zahnaerzte/praxisfuehrung-und-hygiene/hygiene/hygiene-dokumente-vorlagen/ 

*geschlossener Bereich, es ist notwendig, dass Sie sich im Portal der ZÄK  angemeldet haben.



ZAEK-NR
Hinweis
Vorbereitung von Spritzen

Spritzen sollten am besten immer unmittelbar vor der Behandlung vorbereitet werden

ZAEK-NR
Hinweis
Einstundenregelung

Aufgezogene Spritzen innerhalb einer Stunde verwenden! 



ZAEK-NR
Hinweis
Werden ausschließlich VAH-gelistete Händedesinfektionsmittel verwendet?

Auf der Internetseite https://vah-liste.mhp-verlag.de/ können Sie nachsehen, ob eine aktuelle VAH-Listung (Verbund für Angewandte Hygiene) vorliegt.



Die Desinfektionsmittel-Liste des VAH ist eine herstellerunabhängige Zusammenstellung von Produkten mit Wirksamkeitsnachweis.



Bitte beachten Sie zum Thema Händehygiene auch die KRINKO-Empfehlung „Händehygiene in Einrichtungen des Gesundheitswesens“.

https://www.rki.de/DE/Content/Infekt/Krankenhaushygiene/Kommission/Downloads/Haendehyg_Rili.pdf?__blob=publicationFile 
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erfolgt das Umfüllen unter aseptischen 
Bedingungen in zuvor gereinigte, desinfizierte 
und sterilisierte Behälter, die anschließend mit 
dem Umfüll- und Verwendbarkeitsdatum 
beschriftet werden und wurde das Umfüllen 
von Händedesinfektionsmitteln nach § 67 Abs. 
2 AMG der Bezirksregierung angezeigt? 

 ja   ☐                   nein   ☐     

Produkte:  

 

 

14. Reinigungs- und Desinfektionsplan 
(z.B. in jedem Behandlungsraum, Aufbereitungsraum, WC) 

Reinigungs- und Desinfektionsplan  
vorhanden 

wenn ja, mit Verfahrensbeschreibung für 

 ja   ☐                   nein   ☐      

Hände  ja   ☐                   nein   ☐     

Schleimhaut  ja   ☐                   nein   ☐     

Geräte  ja   ☐                   nein   ☐     

Einrichtungen  ja   ☐                   nein   ☐     

Flächen  ja   ☐                   nein   ☐     

Kleidung / Wäsche  ja   ☐                   nein   ☐     

 

15. Flächendesinfektion 
Frequenz/ Häufigkeit  

Patientennahe Flächen* nach jeder  
Patientenbehandlung  ja   ☐                   nein   ☐     

Flächen bei sichtbarer Kontamination  ja   ☐                   nein   ☐     

Arbeitsflächen vor dem Richten von 
Medikamenten / Instrumenten  ja   ☐                   nein   ☐     

 

Verfahren zur Wischdesinfektion 
Wiederbefüllbare Tuchtränksysteme*                              

„ready-to-use-Tuchsystem (vom Hersteller getränkte Tücher) 
 

Produkt Hersteller VAH-Listung 

   ☐   ja     ☐   nein 

 

ZAEK-NR
Hinweis
Praxisnahe Flächen

1,5 m um den Kopf des Patienten, sowie alle Flächen, welche mit behandschuhten Händen, während der Behandlung angefasst wurden. 



ZAEK-NR
Hinweis
Wiederbefüllbare Tuchtränksysteme

Bei wiederbefüllbaren Tuchtränksystemen sind zwei Varianten möglich:



1. Tuchsysteme mit gebrauchsfertigen vorgetränkten Tüchern (ready to use). 

2. Tuchtränksysteme mit trockenen Vliestuchrollen-Systemen, bei denen ein Desinfektionsmittel zugegeben werden muss (vom Anwender zu tränkende Tücher).



Bei Verwendung von wiederverwendbaren Behältern ist vor der Wiederverwendung eine Aufbereitung des Behälters und des Deckels erforderlich.

Weitere Informationen zu Tuchtränksystemen sind zu finden unter https://www.kvsa.de/fileadmin/user_upload/PDF/Praxis/Qualitaetsmanagement/PRO_8_2016_Tuchspendersysteme.pdf





Stand: 24.02.2025 

 

Seite 14 von 22 

Tuchsystem mit vom Anwender getränkten Tüchern* 
 

Verwendetes  
Desinfektionsmittel 

Hersteller VAH-Listung 

   ☐   ja     ☐   nein 

Verfahrensanweisungen zur Aufbereitung der 
Behälter* vor erneuter Befüllung vorhanden 

 ja   ☐                   nein   ☐     

Sprühdesinfektion ausschließlich für Stellen, an denen eine Scheuer-
Wischdesinfektion nicht möglich ist 
 

Produkt Hersteller Konz. [%] 

(unverdünnt(100%) 

VAH-Listung 

   
 ☐   ja     ☐   nein 

 

Verwendung eines automatischen  
Desinfektionsmitteldosiergeräts für  
Flächendesinfektionsmittel* 

letzte technische Überprüfung am: 

 ja   ☐                   nein   ☐     

 

Manuelle Herstellung von  
Desinfektionsmittelgebrauchslösungen 

wenn ja, 

 ja   ☐                   nein   ☐     

Dosiertabelle vorhanden  ja   ☐                   nein   ☐     

Dosierhilfe vorhanden  ja   ☐                   nein   ☐     

 

16. Wäsche* 

 
Einmal- 
artikel 

durch 
Fremd- 
firma 

in der 
Praxis 

durch 
Praxisbe
treiber 

im privaten 
Bereich der 
Mitarbeiter 

Aufbereitung von  
nicht kontaminierter     
Arbeitskleidung 

☐     ☐     ☐     ☐     ☐     

Aufbereitung von  
kontaminierter            
Arbeitskleidung 

☐     ☐     ☐     ☐     ☐     

Aufbereitung von  
Wischtüchern für die 
Desinfektion 

☐     ☐     ☐     ☐     ☐     

ZAEK-NR
Hinweis
Wiederbefüllbare Tuchtränksysteme

Bei wiederbefüllbaren Tuchtränksystemen sind zwei Varianten möglich:



1. Tuchsysteme mit gebrauchsfertigen vorgetränkten Tüchern (ready to use). 

2. Tuchtränksysteme mit trockenen Vliestuchrollen-Systemen, bei denen ein Desinfektionsmittel zugegeben werden muss (vom Anwender zu tränkende Tücher).



Bei Verwendung von wiederverwendbaren Behältern ist vor der Wiederverwendung eine Aufbereitung des Behälters und des Deckels erforderlich.

Weitere Informationen zu Tuchtränksystemen sind zu finden unter https://www.kvsa.de/fileadmin/user_upload/PDF/Praxis/Qualitaetsmanagement/PRO_8_2016_Tuchspendersysteme.pdf



ZAEK-NR
Hinweis
Wiederbefüllbare Tuchtränksysteme

Bei wiederbefüllbaren Tuchtränksystemen sind zwei Varianten möglich:



1. Tuchsysteme mit gebrauchsfertigen vorgetränkten Tüchern (ready to use). 

2. Tuchtränksysteme mit trockenen Vliestuchrollen-Systemen, bei denen ein Desinfektionsmittel zugegeben werden muss (vom Anwender zu tränkende Tücher).



Bei Verwendung von wiederverwendbaren Behältern ist vor der Wiederverwendung eine Aufbereitung des Behälters und des Deckels erforderlich.

Weitere Informationen zu Tuchtränksystemen sind zu finden unter https://www.kvsa.de/fileadmin/user_upload/PDF/Praxis/Qualitaetsmanagement/PRO_8_2016_Tuchspendersysteme.pdf



ZAEK-NR
Hinweis
Verwendung eines automatischen Flächendesinfektionsmitteldosiergeräts

Solche Geräte sind in ambulanten zahnärztlichen Praxen eher selten.

Mithilfe eines automatische Flächendesinfektions-mitteldosiergeräts werden Gebrauchslösungen des Flächendesinfektionsmittels automatisch hergestellt.

Bitte beachten Sie hierzu die von der Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung (BAM), dem RKI und der KRINKO herausgegebene Richtlinie „Anforderungen an Gestaltung, Eigenschaften und Betrieb von dezentralen Desinfektionsmittel-Dosiergeräten“.

Auf der folgenden Internetseite wird die Richtlinie zur Verfügung gestellt: https://www.rki.de/DE/Content/Infekt/Krankenhaushygiene/Kommission/Downloads/Dosier_Rili.html 

Eine Aufbereitung von Wischtüchern für die Desinfektion ist nicht zu empfehlen. Hier sind Einwegtücher die bessere Wahl. 



ZAEK-NR
Hinweis
Arbeitskleidung

Arbeitskleidung oder auch Berufskleidung ist eine für das Aufgabengebiet zweckmäßige Kleidung, die während der Arbeitszeit getragen wird



Schutzkleidung

Schutzkleidung muss vom Arbeitgeber gestellt werden und wird während Tätigkeiten, bei denen die Gefahr einer Kontamination besteht, über der Arbeitskleidung getragen werden und soll vor Kontamination schützen.
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Aufbereitung von  
Wischtüchern für die   
Reinigung 

☐     ☐     ☐     ☐     ☐     

 

Wie erfolgt die Aufbereitung 
der kontaminierten Wäsche?* 

   

verwendetes Produkt und Temperatur        
bitte angeben: 

 ☐    Kochwäsche 

 ☐    Chemothermisches Waschverfahren  

         mit VAH-gelistetem Waschmittel         

 

falls die Aufbereitung durch Fremdfirma erfolgt, 

Ist die Wäscherei darüber informiert, 
dass es sich um möglicherweise   
kontaminierte Wäsche handelt? 

 ja   ☐                   nein   ☐    

Welche Wäscherei führt die 
Aufbereitung durch? 

 

 

 

 

17. Aufbereitung Medizinprodukte 

Erfolgt die Aufbereitung durch eine Fremdfirma?* ja   ☐                   nein   ☐       

wenn ja, durch welches Unternehmen:                       

 

 

falls die Aufbereitung in der eigenen Praxis erfolgt, 

Beschäftigen Sie für die Instrumentenaufbereitung 
fach- und sachkundiges Personal?*  ja   ☐                   nein   ☐     

Liegt eine Risikobewertung* der Instrumente vor?  ja   ☐                   nein   ☐     

Werden die Übertragungsinstrumente nach jedem 
Patienten aufbereitet?  ja   ☐                   nein   ☐     

Wird ein täglicher Wechsel der Lösungen in den 
Wannenbädern/ Fräsatoren durchgeführt?  ja   ☐                   nein   ☐     

Werden Ihre Instrumente der Risikoklasse 
„Kritisch B“ im RDG / DAC aufbereitet? 

Ist der Prozess im RDG / DAC validiert? 

 ja   ☐                   nein   ☐     

 ja   ☐                   nein   ☐     

ZAEK-NR
Hinweis
Kontaminierte Wäsche

Wäsche ist kontaminiert, wenn sie Verunreinigung durch Mikroorganismen oder schädliche Substanzen aufweist. Sie muss vom Arbeitgeber mit VAH- oder RKI-gelisteten Verfahren aufbereitet werden (vergl. TRBA 250 Kapitel 4.2.7.



ZAEK-NR
Hinweis
Fremdfirma:

Bei der Aufbereitung durch ein externes Unternehmen ist es ratsam, die Rechte und Pflichten des Betreibers und Auftragsnehmers sowie die Reglungen bezüglich der Übergabe, Rückgabe und Aufbereitung der Medizinprodukte schriftlich in einem Vertag zu verankern. Das Auftrag nehmende Unternehmen muss über ein zertifiziertes Qualitätsmanagementsystem (z.B. nach DIN EN ISO 13485) verfügen.



ZAEK-NR
Hinweis
Sachkenntnis des Personals:

Der Betreiber darf mit der Aufbereitung nur Personen beauftragen, die über die erforderliche Ausbildung verfügen (z. B. ZFAs, die nach 2012 ihre Ausbildung begonnen haben). Falls im Rahmen der Ausbildung nicht alle Inhalte der RKI/BfArM-Empfehlung „Anforderungen an die Hygiene bei der Aufbereitung von Medizinprodukten“ im aktuellen Stand vermittelt wurden (z.B. ZFAs, die vor 2012 ihr erstes Ausbildungsjahr hatten, siehe hierzu nachfolgende Tabelle), kann für den Nachweis der aktuellen Kenntnis die Teilnahme an fachspezifischen Fortbildungsmaßnahmen berücksichtigt werden (vergl. § 8 Abs. 7 MPBetreibV).



ZAEK-NR
Hinweis
Risikobewertung:

Das von aufbereiteten Medizinprodukten ausgehende Risiko hängt von der Art der folgenden Anwendung ab. Demnach sind Instrumente in die Risikogruppen unkritisch, semikritisch A oder B beziehungsweise kritisch A oder B einzustufen.
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Werden Prozessparameter des RDG laufend 
aufgezeichnet?  ja   ☐                   nein   ☐     

Erfolgt die Sterilisation im Autoklaven Typ B?  ja   ☐                   nein   ☐    

Ist der Prozess der Dampfsterilisation validiert?  ja   ☐                   nein   ☐     

Erfolgt die Überprüfung des Sterilisiervorgangs 
mittels Prozessindikatoren (Helix)?  ja   ☐                   nein   ☐    

Wird eine Chargendokumentation der 
Sterilisationsvorgänge geführt?  ja   ☐                   nein   ☐     

Werden sterile Instrumente geschützt gelagert?* 
(Schublade/Schrank)  ja   ☐                  nein   ☐     

 

Baulich – funktionelle Struktur 

18. Bauliche Voraussetzungen 
Zur Veranschaulichung wird eine aussagekräftig beschriftete Grundrisszeichnung der 
Praxis erbeten (einfache beschriftete Skizze ist ausreichend)* 

Räume zutreffend 

Aufwachraum / Ruhezone  ja   ☐       wenn ja, Anzahl:                        nein   ☐ 

Behandlungsraum  ja   ☐       wenn ja, Anzahl:                        nein   ☐ 

Büro  ja   ☐       wenn ja, Anzahl:                        nein   ☐ 

Dentallabor  ja   ☐       wenn ja, Anzahl:                        nein   ☐ 

Eingriffsraum*  ja   ☐       wenn ja, Anzahl:                        nein   ☐ 

 

Instrumentenaufbereitungsraum 
 
Wie ist, im Falle einer Ein-
Raumlösung, die Trennung des 
reinen vom unreinen Bereich 
gegeben?* 

 ja   ☐       wenn ja, Anzahl:                        nein   ☐ 

Spritzschutz                                     ☐                               

gegenüberliegende Raumseiten   ☐                                

Lagerraum  ja   ☐       wenn ja, Anzahl:                        nein   ☐ 

Operationsraum*  ja   ☐       wenn ja, Anzahl:                        nein   ☐ 

Personalaufenthaltsraum  ja   ☐       wenn ja, Anzahl:                        nein   ☐ 

Personalumkleide  ja   ☐       wenn ja, Anzahl:                        nein   ☐ 

Putzmittelraum / 
Entsorgungsraum 

 ja   ☐       wenn ja, Anzahl:                        nein   ☐ 

ZAEK-NR
Hinweis
Lagerung:

Aufbereitetes Sterilgut sollte stets verpackt und staubgeschützt, sauber, trocken und frei von Ungeziefer bei Raumtemperatur gelagert werden.



ZAEK-NR
Hinweis
Skizze der Praxis

Sofern zur Hand kann eine Kopie des Grundrisses der Praxis beigefügt werden. Eine einfache Skizze ist jedoch ausreichend. 



ZAEK-NR
Hinweis
Eingriffsraum

Eingriffsräume werden z.B. für kleinere zahnärztlich chirurgische Eingriffe benötigt. Die Anforderungen an Eingriffsräume werden in der Leitlinie der Deutschen Gesellschaft für Krankenhaushygiene (DGKH) „Bauliche und funktionelle Anforderungen an Eingriffsräume“ (2021) beschrieben (z.B. Fliegengitter).



ZAEK-NR
Hinweis
Instrumentenaufbereitungsraum

Wie ist die Trennung des reinen vom unreinen Bereich gegeben?

„Eine Kontamination der anderen Medizinprodukte und eine Kontamination der Umgebung im Rahmen der Aufbereitung sind so weit wie möglich zu vermeiden. Dieses Schutzziel wird am besten durch räumliche Trennung realisiert. Grundsätzlich ist die Aufbereitungseinheit so zu gestalten, dass Kreuzkontaminationen während der Durchführung der Aufbereitung vermieden werden.“ (Anforderungen an die hygienische Aufbereitung von Medizinprodukten in Nordrhein-Westfalen, Kapitel 1)



Ist der reine und unreine Arbeitsbereich in verschiedenen Räumen untergebracht, so ist eine bauliche Trennung vorhanden. Ist die Aufbereitung innerhalb eines Raumes untergebracht, dort jedoch in einen reinen und einen unreinen Arbeitsbereich unterteilt, ist eine organisatorische Trennung notwendig (Spritzschutz, alternativ gegenüberliegende Raumseiten).



ZAEK-NR
Hinweis
Operationsraum

è Operationsräume werden nur dann benötigt, wenn plastisch-ästhetische und sonstige nichtzahnärztliche Eingriffe / Operationen durchgeführt werden.

Für Operationsräume gelten besonders hohe Anforderungen an die Ausstattung. Diese sind in der KRINKO-Empfehlung „Prävention postoperativer Wundinfektionen“ - Kapitel 4.3 nachzulesen.
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Röntgenraum  ja   ☐       wenn ja, Anzahl:                        nein   ☐ 

Röntgen im Behandlungsraum  ja   ☐       wenn ja, Anzahl:                        nein   ☐ 

Wäscheaufbereitungsraum  ja   ☐       wenn ja, Anzahl:                        nein   ☐ 

Wartezimmer  ja   ☐       wenn ja, Anzahl:                        nein   ☐ 

WC-Patienten  ja   ☐       wenn ja, Anzahl:                        nein   ☐ 

WC-Personal  ja   ☐       wenn ja, Anzahl:                        nein   ☐ 

 

19. Be- und Entlüftung / Klimageräte / Raumlufttechnische Anlagen  
     (RLT-Anlagen) 
Fensterlüftung  

Operationsräume  ☐  mit Fliegengitter   ☐  ohne Fliegengitter  ☐  ohne Fenster 

Eingriffsräume für 
zahnärztliche Chirurgie 

 ☐  mit Fliegengitter   ☐  ohne Fliegengitter  ☐  ohne Fenster 

Behandlungsräume  ☐  mit Fliegengitter   ☐  ohne Fliegengitter  ☐  ohne Fenster 

Aufbereitungsräume  ☐  mit Fliegengitter   ☐  ohne Fliegengitter  ☐  ohne Fenster 

 

Klimageräte (Anlagen 
ausschließlich zur Kühlung der 
Raumtemperatur) 

wenn ja, in welchen Räumen? 

zu beachten: In medizinischen 
Behandlungsbereichen sollen nur 
Klimageräte betrieben werden, 
die konform der Anforderungen 
nach VDI 6022 betrieben, 
gewartet und desinfizierend 
gereinigt werden können.   

 ja   ☐                   nein   ☐   

 

 

 

 

Wann wurden die Klimageräte 
zuletzt gewartet und 
desinfizierend gereinigt? 

Datum: 

 

Zentrale RLT-Anlage 

wenn ja, 

 ja   ☐                   nein   ☐   



Stand: 24.02.2025 

 

Seite 18 von 22 

werden in Behandlungs- und 
Eingriffsräumen die 
Anforderungen nach DIN 1946-4, 
Raumklasse II erfüllt? 

 ja   ☐                   nein   ☐                    

 

Werden bei Be- und Entlüftung 
von Operationsräumen die 
Anforderungen nach DIN 1946-4, 
Raumklasse Ib erfüllt? 

 ja   ☐                   nein   ☐                entfällt   ☐ 

letzte Wartung am: Datum: 

 

20. Baulich-strukturelle Voraussetzungen zur Händehygiene 

 

H
a
n

d
w

a
s
c
h
b

e
c
k
e

n
 

S
p

e
n
d

e
r 

fü
r 

F
lü

s
s
ig

s
e

if
e
 

S
p

e
n
d

e
r 

fü
r 

E
in

m
a
lh

a
n
d

tü
c
h

e
r 

S
p

e
n
d

e
r 

fü
r 

H
ä
n

d
e
d

e
s
in

fe
k
ti
o
n

s

m
it
te

l 
 

B
e

re
it
s
te

llu
n

g
 v

o
n

 

H
a
u

ts
c
h
u

tz
c
re

m
e

* 
 

Aufbereitungsräume ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Behandlungsräume / 
Eingriffsräume 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Dentallabor ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Operationsräume          ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Personaltoilette ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Röntgenräume ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Sonstige Räume (bitte 
benennen): 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 

 

 

Ausstattung  

Wasserarmatur ohne direkten 
Handkontakt bedienbar* 

 ja   ☐                   nein   ☐     

ZAEK-NR
Hinweis
Bereitstellung von Hautschutzcreme

gem. TRBA 250 4.1.3 Hautschutz und -pflege Abs. 2 hat der Arbeitgeber geeignete Hautschutz- und -pflegemittel zur Verfügung zu stellen. 

Die BGW unterscheidet in ihrem „Hautschutz- und Händehygieneplan für Mitarbeitende in der zahnärztlichen Praxis zwischen Hautschutzcreme, die vor Arbeitsbeginn und nach Pausen aufzutragen ist und Pflegecreme, die am Arbeitsende aufzutragen ist.



Hautschutzcremes, die speziell für Feuchtarbeit entwickelt wurden, sind darauf ausgelegt, die Haut vor dem Einfluss von Wasser, Feuchtigkeit und wasserbasierten Substanzen zu schützen. Diese Cremes sind wasserabweisend, indem sie eine schützende Barriere auf der Haut bilden, um das Eindringen von Feuchtigkeit und wasserlöslichen Substanzen zu verhindern und Hautirritationen vorzubeugen. Sie sind so formuliert, dass sie auch bei längerem Kontakt mit Wasser oder feuchten Substanzen nicht leicht abgewaschen werden. Aber trotz ihrer wasserabweisenden Eigenschaften ermöglichen diese Cremes der Haut, weiterhin zu atmen.



ZAEK-NR
Hinweis
Wasserarmatur ohne direkten Handkontakt bedienbar

Die Wasserarmatur muss nicht sensorgesteuert sein. Geeignet sind z.B. haushaltsübliche Einhebelmischbatterien mit verlängertem Hebel, die mit Handgelenk bedienbar sind oder selbstschließende Waschtischarmaturen (Druckknopf). 
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Fließend kaltes und warmes Wasser 
 ja   ☐                   nein   ☐     

Technische Details  

Regelmäßige Reinigung/ Wechsel der 
Wasserstrahlregler (Perlatoren)* 

 ja   ☐                   nein   ☐     

Wasserstrahl direkt in den Abfluss*  ja   ☐                   nein   ☐     

Waschbecken ohne Überlauf  ja   ☐                   nein   ☐     

 

 

 

 

 ja   ☐                   nein   ☐   

 

21. Behandlungseinheiten und wasserführende Systeme 

21.1 Ortsfeste Behandlungseinheiten 
Letzte Wartung   
der Behandlungseinheiten 

 

(Bei unterschiedlichen Terminen bitte für 
jede Einheit separat angeben.) 

am: 

 

 

 

Behandlungseinheiten mit Wasser- 
vorratsbehälter („Bottle-System“) 

Anzahl: 

Wenn Sie ein „Bottle-System“ verwenden, 
welches Wasser verwenden Sie? 

 ☐     Leitungswasser 

 ☐    Tafelwasser / stilles Mineralwasser 

Setzen Sie dem Wasser ständig ein 
Desinfektionsmittel zu? 

wenn ja, 

 ja   ☐                   nein   ☐     

Welches Produkt wird verwendet?  

 

Behandlungseinheiten mit Anschluss 
an die Trinkwasserinstallation    

Anzahl: 

Trennung der wasserführenden Systeme 
von der Trinkwasserinstallation über 
einen Systemtrenner gem. DIN EN 1717* 

 ja   ☐                   nein   ☐    

 nicht bekannt   ☐   

Sind die Behandlungseinheiten mit einem 
DVGW-Prüfsiegel versehen?* 

 ja   ☐                   nein   ☐    

 

Wasserentnahmestelle getrennt?

jeweils durch einen Spritzschutz von der 
Aufziehen/Vorbereiten von Spritzen, 
Sind reine Arbeitsflächen, z.B. zum 

ZAEK-NR
Hinweis
Regelmäßige Reinigung / Wechsel der Wasserstrahlregler (Perlatoren)

Perlatoren sind regelmäßig zu wechseln bzw. zu reinigen, je nach Wasserhärte quartalsmäßig oder mindestens jährlich.



ZAEK-NR
Hinweis
Wasserstrahl direkt in den Abfluss

Die Frage zielt darauf ab, ob Wasser aus dem Abfluss zurückspritzen kann. Ist ein Rückspritzen des Wassers bereits durch geeignete Waschbeckenstöpsel (Pilzstopfen) verhindert, ist eine direkte Ausrichtung auf die Abflussöffnung nicht mehr gegeben. 



ZAEK-NR
Hinweis
Trennung der wasserführenden Systeme von der Trinkwasserinstallation über einen Systemtrenner gem. DIN EN 1717?

Das Rückfließen von kontaminiertem Wasser in die Trinkwasser-Installation muss durch die Installation eines freien Auslaufs verhindert werden. Dieser freie Auslauf ist entweder Teil der Behandlungseinheit oder muss durch einen Gas-Wasser-Installateur zwischen Hausanschluss und Behandlungseinheit eingebracht werden. 



ZAEK-NR
Hinweis
Sind die Behandlungseinheiten mit einem DVGW-Prüfsiegel versehen?

Der Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches e.V. (DVGW) vergibt Prüfsiegel, die als Nachweis dienen, dass die gesetzlichen Anforderungen eingehalten werden und die Produkte nationalen und internationalen Normen und Vorschriften entsprechen.

Ist ein Prüfsiegel der DVGW vorhanden, ist dies ein Hinweis dafür, dass diese Behandlungseinheit über einen Systemtrenner gemäß DIN EN 1717 verfügt.
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Setzen Sie dem zulaufenden Wasser 
ständig ein Desinfektionsmittel zu 
(Dauerentkeimung)?* 

Wenn ja, welches Desinfektionsmittel zur 
Wasserentkeimung setzen Sie ein? 

 

 

Wenn für Einheiten abweichende 
Angaben erforderlich sind, bitte eintragen: 

 ja   ☐                   nein   ☐     

 

Produktname:  

 

Hersteller: 

 

 

Desinfizieren Sie am Ende der 
Arbeitswoche das zuführende System 
Ihrer Behandlungseinheit 
(Intensiventkeimung)?* 

Wenn ja, welches Desinfektionsmittel 
setzen Sie ein? 

 

 

Wenn für Einheiten abweichende 
Angaben erforderlich sind, bitte eintragen: 

 ja   ☐                   nein   ☐     

Produktname 

Hersteller: 

 

Spülung des zuführenden Systems am 
Beginn des Arbeitstages für mind. 2 Min. 

 ja   ☐                   nein   ☐     

Spülung des zuführenden Systems nach 
jeder Behandlung für mind. 20 Sek. 

 ja   ☐                   nein   ☐     

Desinfektion und Reinigung der 
Absaugung mindestens am Ende des 
Arbeitstages gemäß Herstellerangaben 

Produktname  
 

Hersteller 
 

Konzentration 
 

Ergänzungen  

 ja   ☐                   nein   ☐   

 wenn ja,                               

 

 

 

 

 

Äußerliche Desinfektion der Schläuche 
und Kupplungen der Absauganlage im 
Griffbereich nach jedem Patienten 

 ja   ☐                   nein   ☐     

Austausch der Absaugkanülen nach  
jedem Patienten 

 ja   ☐                   nein   ☐     

ZAEK-NR
Hinweis
Setzen Sie dem zulaufenden Wasser ständig ein Desinfektionsmittel zu (Dauerentkeimung)?

Bitte beachten Sie, dass zahnärztliche Behandlungseinheiten, die mit einer Wasserentkeimungsanlage ausgestattet sind, nach Herstellerangaben betrieben werden müssen.



ZAEK-NR
Hinweis
Desinfizieren Sie am Ende der Arbeitswoche die zuführenden wasserführenden Leitungen Ihrer Behandlungseinheit (Intensiventkeimung)?

Hiermit ist also nicht die Absaugeinheit gemeint, sondern die Frischwasserzufuhr.

Bitte beachten Sie, dass zahnärztliche Behandlungseinheiten, die mit einer Wasserentkeimungsanlage ausgestattet sind, nach Herstellerangaben betrieben werden müssen (Dauerentkeimung / Intensiventkeimung).
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Desinfektion und Reinigung der 
Absaugung vor Nutzung nach längeren 
Behandlungspausen wie Urlaubszeiten 
gemäß Herstellerangaben 

 ja   ☐                   nein   ☐     

 

21.2 Hygienisch-mikrobiologische Prüfung* 

Hygienisch-mikrobiologische Prüfung der 
wasserführenden Systeme 

wenn ja, zuletzt am: 

Bitte Untersuchungsbefunde beifügen 

 ja   ☐                   nein   ☐      

 

Bestimmung der Koloniezahl 36°C  ja   ☐                   nein   ☐      

Bestimmung von Legionellen  ja   ☐                   nein   ☐      

Probenahme erfolgte durch:  ☐    mit der Untersuchung beauftragtes  

         Labor 

 ☐    Praxisbetreiber 

 ☐    Praxismitarbeiter 

 ☐    andere Person 

 

21.3 Mobile Behandlungsgeräte 

Mobile Behandlungsgeräte  
(z.B. Chirurgie-Geräte, Implantations- 
Geräte, Koffergeräte für Alten- und   
Behindertenheime) wenn ja, 

 ja   ☐                   nein   ☐     

 

 

Anzahl  

Typ / Hersteller  

  

 

22. Abfallmanagement* 
Abfallart  

Entsorgung von spitzen und scharfen 
Gegenstände (AS 18 01 01) in stich- und 
bruchfesten Einwegbehältnissen 

 ja   ☐                   nein   ☐     

Werden mit Blut, Sekreten oder Exkreten 
behafteten Abfällen (z.B. Tupfer, 
Handschuhe, Drainagestreifen – AS 18 
01 04) vor dem Zugriff Unbefugter 
geschützt dem Entsorgungsunternehmen 
übergeben? 

 ja   ☐                   nein   ☐  

ZAEK-NR
Hinweis
Hygienisch-mikrobiologische Prüfung der wasserführenden Systeme

Die Prüfung muss durch ein Labor mit entsprechender Erfahrung erfolgen. Die Probennahme kann durch Praxisbetreiber oder -mitarbeitende erfolgen. 

Dip Slides können ergänzend zur Prüfung verwendet werden, ersetzen diese jedoch nicht. 

Die besonderen Anforderungen an zahnärztliche Behandlungseinheiten wurden in der KRINKO-Empfehlung „Infektionsprävention in der Zahnheilkunde- Anforderungen an die Hygiene“ aus dem Jahr 2006

zusammengefasst.



ZAEK-NR
Hinweis
Bitte beachten Sie die Anforderungen der kommunalen Abfallentsorgungssatzung. Über das Portal der Zahnärztekammer Nordrhein unter*

https://www.zahnaerztekammernordrhein.de/wp-content/uploads/portal/zahnaerzte/praxisfuehrung-und-hygiene/handbuch/16.1_Zusammenstellung200114.pdf  

können Sie die entsprechenden Anforderungen aufrufen.

*geschlossener Bereich, es ist notwendig, dass Sie sich im Portal der ZÄK  angemeldet haben.

Bitte beachten Sie, dass in einigen Gebieten die Entsorgung des medizinischen Abfalls in einer roten Arzttonne vorgeschrieben ist. 
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 ja   ☐                   nein   ☐     

nicht bekannt   ☐ 

Werden Röntgenchemikalien und 
Chemikalien, die aus gefährlichen Stoffen 
bestehen, oder solche enthalten (z.B. 
Säuren, Laugen, Desinfektions- und 
Reinigungsmittelkonzentrate – AS 18 01 
06) der Entsorgung durch ein 
entsprechend zertifiziertes Unternehmen 
mit Entsorgungsnachweis zugeführt? 

 ja   ☐                   nein   ☐     

entfällt   ☐ 

Werden amalgamhaltige Abfälle (AS 18 
01 10) der Entsorgung durch ein 
entsprechend zertifiziertes Unternehmen 
mit Entsorgungsnachweis zugeführt? 

 ja   ☐                   nein   ☐    

 

 

Bearbeitung der Checkliste 

Datum  

Beantwortet von  

Funktion in der Praxis  

 

 

Hinweis: 

Bitte denken Sie daran, die letzten Befunde der hygienisch-mikrobiologischen 

Prüfung der wasserführenden Systeme Ihrer Behandlungseinheiten beizufügen. 

beachtet?
kommunalen Abfallentsorgungssatzung 
Werden die die Anforderungen der 
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